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C Vertragsbedingungen 
 
 
Zwischen der 
 
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter, vertreten durch den Vor-
stand Herrn Boris Berner, Dienstsitz Max-Planck-Straße 1-3, 63303 Dreieich 
 

– nachfolgend als „Auftraggeber“ bezeichnet – 
und 
 
 
 

– nachfolgend als „Auftragnehmer“ bezeichnet –  
 
 
wird hiermit folgende vertragliche Vereinbarung über die Konzeption und Durchführung von 
Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung („Alle-Arbeitsmarktclearing“; 
Vergabe-Nr.: 19-PROARBEIT-16) geschlossen: 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die in dem Vertrag enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die männ-
liche als auch auf die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche 
Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet.  
  
 

1. Teil: Allgemeine Regelungen 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Abruf und die Durchführung der oben bezeichneten 
Eingliederungsmaßnahme.  
 
(2) Inhalt und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen bestimmen sich 
nach den in § 2 bezeichneten Vertragsbestandteilen.  
 
(3) Für die Besetzung und Nachbesetzung der Teilnehmerplätze, den Austausch und Aus-
schluss von Teilnehmern, die Zahlung der vereinbarten Vergütung pro Teilnehmertag etc. 
sowie die laufende Qualitätskontrolle und Zusammenarbeit ist der Auftraggeber zuständig.  
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(4) Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass die Vergabe weiterer oder ver-
gleichbarer Maßnahmen, die Gegenstand dieses Vertrages sind oder die gleiche Rechts-
grundlage haben, an andere Auftragnehmer unterbleibt. 
 

 

§ 2 
Vertragsbestandteile 

 
(1) Als Vertragsbestandteile gelten in der nachstehenden Rangfolge: 
 

1.  die Bedingungen und Vereinbarungen dieses Vertrages, 
2. die Leistungsbeschreibung zu diesem Vergabeverfahren 19-PROARBEIT-16, 
3. das Angebot des Auftragnehmers (Angebotsschreiben, Leistungsverzeichnis) auf der 

Grundlage der Leistungsbeschreibung zum vorgenannten Vergabeverfahren ein-
schließlich der hierzu eingereichten Erklärungen und der konzeptionellen Ausführun-
gen, 

4. die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ der Vergabe- und Vertragsordnung für Leis-
tungen (VOL/B), 

5. im Übrigen die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 
 
(2) Etwaige Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers 
finden keine Anwendung. 

 
 

§ 3 
Vertragslaufzeit 

 
Der Vertragszeitraum ist der Leistungsbeschreibung (Punkt B.2.4) zu entnehmen. Der Ver-
tragszeitraum endet mit dem ausgewiesenen Vertragsende, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Auf die Regelung zum Optionszeitraum (§ 22 dieses Vertrages) wird verwiesen. 
 
 

§ 4 
Durchführung des Vertrages 

 
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine vertraglich geschuldeten Leistungen vertrags-
gerecht unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt innerhalb der vereinbarten Fristen zu er-
bringen. Der Auftragnehmer hat bei der Durchführung dieses Vertrages die gesetzlichen 
Vorschriften zu beachten.  
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(2) Der Auftragnehmer hat seine vertraglich geschuldeten Leistungen frei von Rechten Dritter 
zu erbringen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von etwaigen Schadenersatzan-
sprüchen Dritter jeder Art frei, sofern die Ansprüche auf ein schuldhaftes Verhalten des Auf-
tragnehmers im Zusammenhang mit der Beauftragung und Durchführung dieses Vertrages 
zurückzuführen sind.  
 
(3) Fallen ein oder mehrere Mitglieder einer Bietergemeinschaft nach der Zuschlagserteilung 
aus, muss weiterhin die ordnungsgemäße Leistungserbringung sichergestellt sein. Der Auf-
traggeber (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) ist unverzüglich über den Ausfall zu 
informieren. Die Aufnahme eines weiteren Mitglieds der Bietergemeinschaft ist nur mit Zu-
stimmung des Auftraggebers (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zulässig.  
 
(4) Im Falle der Beauftragung von Subunternehmern hat der Auftragnehmer bei der Übertra-
gung von Teilen der Leistung (Unterauftrag) nach wettbewerblichen Aspekten zu verfahren 
und den Subunternehmer auf die Einhaltung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflich-
ten, insbesondere auf die Einhaltung des Datenschutzes (vgl. § 12 dieses Vertrages) und 
zum Informations- und Prüfrecht (vgl. § 14 dieses Vertrages) hinzuweisen und sicherzustel-
len, dass der Subunternehmer diese Bestimmungen in gleicher Weise einhält wie der Auf-
tragnehmer selbst. Eine Übertragung von Leistungen auf Subunternehmer, die nicht bereits 
bei Zuschlagserteilung genehmigt wurden, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) möglich. Zusammenfassend 
sind sich die Parteien darüber einig, dass bei der Einschaltung von Subunternehmern der 
Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber für die ordnungsgemäße Gesamtabwicklung 
des Auftrages haftet. Beim Ausfall eines Subunternehmers ist der Auftraggeber (Abteilung 
Arbeitsmarktpolitische Instrumente) unverzüglich vom Auftragnehmer zu informieren. Ein 
„Austausch“ von Subunternehmern ist nur unter den Voraussetzungen des Satzes 2 und 
nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
 
 

§ 5 
Vergütung  

 
(1) Die Leistungen des Auftragnehmers sind auf der Grundlage des Angebotsschreibens und 
des Leistungsverzeichnisses in Höhe der vereinbarten Kostenpauschale pro Teilnehmertag 
zu vergüten. Näheres ist den besonderen Regelungen, insbesondere §§ 20ff. dieses Vertra-
ges zu entnehmen.  
 
(2) Mit der vereinbarten Vergütung nach §§ 20ff. dieses Vertrages sind alle Leistungen ab-
gegolten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Erhöhungen 
der Vergütung während der gesamten Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen. 
 
(3) Die Abtretung von Forderungen an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftraggebers zulässig. 
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§ 6 
Rechnungslegung  

 
(1) Der Auftragnehmer stellt die für den jeweiligen Teilnehmer erbrachten Leistungen in 
Rechnung. Sollte eine Bietergemeinschaft bestehen, hat die Rechnungsstellung im Namen 
der Bietergemeinschaft zu erfolgen und ist vom Bevollmächtigten der Bietergemeinschaft zu 
unterschreiben. Der Auftragnehmer rechnet monatlich zum Monatsende ab und übersendet 
die Rechnung mit einer Kopie der aus der SAM-Web-Plattform zu generierenden Anwesen-
heitsliste spätestens am 10. des Folgemonats an den Auftraggeber (Abteilung Arbeitsmarkt-
politische Instrumente). Der Auftraggeber ist zur Zahlung binnen 30 Tagen nach 
Rechnungseingang verpflichtet. Die Zahlung erfolgt im Überweisungsverkehr auf ein vom 
Auftragnehmer schriftlich zu benennendes Konto. Als Tag der Zahlung gilt der Tag, an wel-
chem der Auftraggeber den Überweisungsauftrag an seine Geldanstalt erteilt. 
 
(2) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Auftragnehmer die Vergütung nur 
anteilig für bis dahin ordnungsgemäß erbrachte Leistungen zu. Ohne Rechtsgrund erlangte 
Vergütung ist vom Auftragnehmer zurückzuerstatten. Der Rückerstattungsanspruch ist sofort 
fällig. Kommt der Auftragnehmer mit der Rückerstattung in Verzug, so ist der Erstattungsbe-
trag mit 8 Prozentpunkten über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
zu verzinsen.  
 
(3) Um eine zweckmäßige „Abarbeitung“ der beim Auftraggeber im Kalendermonat Dezem-
ber eingehenden Rechnungen sicherzustellen, hat der Auftragnehmer die Abrechnung der 
im Monat November erbrachten Leistungen spätestens am 5. Kalendertag des Monats De-
zember dem Auftraggeber vorzulegen. Der Auftraggeber behält sich eine gesonderte Rege-
lung für die im Monat Dezember erbrachten Leistungen (gesonderte Rechnungslegung) vor. 
 
(4) Für die Geltendmachung sämtlicher Vergütungs- und Erstattungsansprüche gilt eine Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Vertragszeitraums, sofern in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist. Hinsichtlich der Ausschlussfristen ist zwischen der 
Beendigung der jeweiligen Maßnahme im Vertragszeitraum und dem Ende des Optionszeit-
raums zu unterscheiden. Abrechnungen und Nachweise sind dem Auftraggeber daher spä-
testens bis zum Ablauf der jeweiligen Ausschlussfrist prüfbar vorzulegen. Andernfalls ist eine 
Vergütung bzw. Erstattung ausgeschlossen. 
 
 

§ 7 
Haftungsausschluss  

 
(1) Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschä-
den.  
 



Öffentliche Ausschreibung 
        Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  Seite 5 von 22 

(§ 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III) 
„Alle-Arbeitsmarktclearing“ 

 
 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Teilnehmer in den Schutzbereich der betrieblichen 
Unfall- und Haftpflichtversicherung aufzunehmen, so dass die Teilnehmer insbesondere wäh-
rend der Anwesenheit in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers über einen entsprechen-
den Versicherungsschutz verfügen. Dies gilt nicht für Schäden, die von den Teilnehmern grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.  

 
 

§ 8 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber,  

Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen bei der Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 

 
(1) Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber die zur Information über den jeweiligen 
Kenntnisstand – auch einzelner Teilnehmer – erbetenen Auskünfte ohne schuldhaftes Zö-
gern. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit dem Auftraggeber zusammenzuarbeiten, ins-
besondere den jeweiligen Ansprechpartner unverzüglich über alle wesentlichen Vorgänge zu 
informieren und sämtliche in diesem Zusammenhang relevanten Unterlagen (Nachweise) un-
verzüglich an den Auftraggeber zu übersenden.  
 
(2) Die Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers umfasst ferner insbesondere: 
 

 Änderungen der fachlichen Leistungserbringung, 
 Anwesenheitszeiten der Teilnehmer, 
 Fehlzeiten von Teilnehmern wegen Krankheit sowie aus sonstigen Gründen, 
 Unzureichende Mitwirkung und Schlechtleistung von Teilnehmern, 
 Tatsachen im Sinne des § 61 Abs. 1 SGB II, die Aufschluss darüber geben können, 

ob und inwieweit Leistungen zu Unrecht erbracht worden sind oder werden, insbeson-
dere Hinweise auf möglichen Leistungsmissbrauch durch Teilnehmer. 

 
(3) Ein Verstoß des Auftragnehmers gegen die Mitteilungspflicht kann unter den Vorausset-
zungen des § 63 SGB II vom Auftraggeber geahndet werden. Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer bleiben unberührt. 
 
(4) Der Auftragnehmer und die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder dritten Perso-
nen (z. B. „freie Mitarbeiter“) haben zum Schutze von Kindern und Jugendlichen die Vorgaben 
des § 8b SGB VIII und des § 4 KKG entsprechend anzuwenden und zu beachten. Werden 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen be-
kannt, so hat der Auftragnehmer bzw. die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder drit-
ten Personen  
 

 die Beratung durch das Jugendamt in Anspruch zu nehmen, um das Gefährdungsri-
siko abzuschätzen, 
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 ggf. mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situa-
tion zu erörtern und 

 soweit erforderlich bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinzuwirken. 
 

Die vorgenannten Pflichten des Auftragnehmers bestehen unter der Bedingung, dass etwa 
durch die Einwirkung auf den Personensorgeberechtigten der wirksame Schutz des Kindes 
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Der Auftragnehmer hat zur Erfüllung der 
in Satz 2 genannten Pflichten die erforderlichen Daten an das Jugendamt zu übermitteln und 
die Daten im gebotenen Umfang zu pseudonymisieren (vgl. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 KKG). 
 

 

§ 9 
Fehlzeitenmeldung 

 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die SAM-Web-Plattform (SAM) entsprechend der Vor-
gaben des Auftraggebers zu nutzen. Anwesenheits- und Fehlzeiten werden durch die legiti-
mierten Mitarbeiter beim Auftragnehmer in SAM unverzüglich (tagesaktuell) erfasst.  
 
(2) Teilnehmer müssen bereits am ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vorlegen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung im Original bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats an den Auftraggeber (Service-
Center) zu übersenden. 
 
(3) Sofern der Teilnehmer einen anderweitigen Entschuldigungsgrund vorbringt, ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet den zuständigen Ansprechpartner beim Auftraggeber über den Fehl-
grund unverzüglich per SAM-Kommunikation zu informieren. 
 
(4) Der Auftragnehmer erhält per SAM-Kommunikation eine Rückmeldung des zuständigen 
Ansprechpartners beim Auftraggeber, ob die gegenständliche Fehlzeit als „entschuldigt“ oder 
„nicht entschuldigt“ zu vermerken ist. Die Fehlzeiten sind entsprechend der Rückmeldung 
vom legitimierten Mitarbeiter beim Auftragnehmer in SAM beim jeweiligen Teilnehmer zu er-
fassen bzw. zu korrigieren. Die Parteien sind sich darüber einig, dass es dem Auftraggeber 
obliegt, die Abwesenheit der Teilnehmer nach Maßgabe der sozialrechtlichen Vorschriften zu 
würdigen. Eine rechtliche Beratung der Teilnehmer durch den Auftragnehmer bzw. eine Zu-
sicherung des Auftragnehmers gegenüber dem Teilnehmer, ob bzw. in welchem Umfang 
etwa Fehlzeiten als „entschuldigt“ oder „nicht entschuldigt“ gelten, ist nicht zulässig. Gleiches 
gilt für die zustimmungsbedürftige Ortsabwesenheit der Teilnehmer. Eine Zustimmung zur 
Ortsabwesenheit darf während der Teilnahme nur durch den Auftraggeber erteilt werden. Der 
Auftraggeber trifft hierüber eine abschließende Entscheidung. Der Auftragnehmer darf diese 
Entscheidung weder vorwegnehmen noch an Stelle des Auftraggebers treffen. 
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(5) Eine nicht ordnungsgemäße, lückenhafte, verspätete bzw. unterlassene Meldung von An-
wesenheits- und Fehlzeiten durch den Auftragnehmer (Verstoß gegen § 9 Abs. 1 bis Abs. 4) 
oder ein Verstoß gegen die SAM-Nutzungsvereinbarung stellen eine Pflichtverletzung im 
Sinne der §§ 10 und 11 dieses Vertrages dar. 
 
 

§ 10 
Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer, Vertragsstrafe 

 
(1) Verstößt der Auftragnehmer, gleich aus welchen Gründen, schuldhaft gegen seine ver-
traglichen Pflichten (insbesondere gegen seine Pflichten aufgrund der Leistungsbeschrei-
bung) oder erfüllt er diese nicht in gehöriger, insbesondere branchenüblicher Weise, so kann 
der Auftraggeber  
 

 für jede Pflichtverletzung die Vergütung unter Berücksichtigung der begangenen 
Pflichtverletzung angemessen herabsetzen oder 

 für jede erhebliche Pflichtverletzung eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5% des 
Auftragswertes dieses Vertrages verlangen.  
 

Eine erhebliche Pflichtverletzung ist/sind insbesondere 
 

 die Nichtvorhaltung von Personal im geforderten Umfang; 
 die fehlende fachliche Qualifikation des eingesetzten Personals (Verstoß gegen die 

Anforderungen in der Leistungsbeschreibung); 
 der ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers (Abteilung Arbeits-

marktpolitische Instrumente) erfolgte Einsatz eines Subunternehmers („freier Mitarbei-
ter“, „Honorarkraft“ etc.; vgl. § 4 Abs. 4 Satz 2 des Vertrages);  

 die unterlassene oder nicht unverzüglich durchgeführte (verspätete) Anzeige eines 
Personalwechsels oder einer sonstigen Personaländerung beim Auftraggeber (Abtei-
lung Arbeitsmarktpolitische Instrumente). Dies umfasst auch die unterlassene oder 
nicht unverzüglich durchgeführte (verspätete) Anzeige einer Neubesetzung bzw. des 
Wechsels eines Subunternehmers („freier Mitarbeiter“, „Honorarkraft“ etc.; vgl. § 4 
Abs. 4 Satz 5 des Vertrages); 

 der Verstoß gegen die jeweils geltenden Mindestentgelt-Regelungen auf der Grund-
lage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und der Aus- und Weiterbildungs-
dienstleistungenarbeitsbedingungenverordung (AusbDienstLArbbV) und alle weiteren 
aus dem AEntG und der AusbDienstLArbbV folgenden Pflichten eines Arbeitgebers 
zur Gewährung von Arbeitsbedingungen, 

 der Verstoß gegen die jeweils geltenden Mindestentgelt-Regelungen auf der Grund-
lage der Vergabemindestentgeltverordnung (VergMindV), 
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 eine Verletzung der Sorgfaltspflichten bei der Beratung des jeweiligen Teilnehmers 
oder des jeweiligen Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Einhaltung der Mindest-
lohn-Regelungen (vgl. Punkt B.1.6 der Vergabeunterlagen); 

 schwerwiegende Mängel bzw. auch nach Fristsetzung durch den Auftraggeber nicht 
behobene Mängel bei der sächlichen oder technischen Ausstattung der Räumlichkei-
ten; 

 eine nicht ausreichende Anzahl von PC-Arbeitsplätzen oder ähnlich schwerwiegende 
Mängel bei der sächlichen oder technischen Ausstattung der Räumlichkeiten  
(z. B. fehlender Besprechungs- oder Gruppenraum); 

 unzutreffende Angaben des Auftragnehmers über die Erreichbarkeit der Räumlichkei-
ten des Auftragnehmers mit öffentlichen Verkehrsmitteln; 

 die Durchführung der Maßnahme an einem anderen als in den Angebotsunterlagen 
angegebenen Ort; 

 nicht oder nicht rechtzeitig an den Auftraggeber übermittelte Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen (vgl. § 9 des Vertrages); 

 eine nicht oder nicht zutreffende oder nicht vollständige oder nicht tagesaktuelle Über-
mittlung der Anwesenheits- und Fehlzeiten im Rahmen der Nutzung der SAM-Web-
Plattform (vgl. § 9 des Vertrages); 

 die ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers erteilte Beratung eines Teilneh-
mers hinsichtlich „entschuldigter“ oder „nicht entschuldigter“ Fehlzeiten oder die ei-
genmächtig durch den Auftragnehmer erteilte „Zustimmung“ zur Ortsabwesenheit (vgl. 
§ 9 des Vertrages) oder anderen Abwesenheitszeiten; 

 nicht oder nicht rechtzeitig an den Auftraggeber übermittelte Informationen, insbeson-
dere hinsichtlich der Akquise von Teilnehmern, eines drohenden Maßnahmeabbruchs 
oder anderer Sachverhalte, die das Erreichen des Maßnahmeziels gefährden; 

 nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig vorgelegte oder übermittelte teilneh-
merbezogene Berichte (Förderberichte einschließlich etwaiger Zwischenberichte) so-
wie maßnahmenbezogene Berichte oder Vorlagen zu Nachweis-, Berichtszwecken an 
den Auftraggeber bzw. eine vergleichbare fehlende bzw. mangelhafte Dokumentation; 

 die unbefugte Verarbeitung von Teilnehmerdaten, die unbefugte Weitergabe vertrau-
licher Daten über den Auftraggeber (einschließlich Beschäftigtendaten, interner Ange-
legenheiten, Unterlagen und Informationen) oder ähnlich schwerwiegende Verstöße 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen gemäß § 12 dieses Vertrages bzw. § 78 
SGB X. 

 die Verwendung einer unzutreffenden, unrichtigen oder nicht vollständigen Einwilli-
gungserklärung entgegen den Vorgaben des Auftraggebers und/oder entgegen § 12 
dieses Vertrages. 

 
(2) Die Höchstgrenze für sämtliche Vertragsstrafen nach diesem Vertrag beträgt 5% des Auf-
tragswertes dieses Vertrages. Der Auftragswert dieses Vertrages richtet sich nach dem An-
gebotsschreiben bzw. Leistungsverzeichnis. Sofern von einer Verlängerungsoption (bereits) 
Gebrauch gemacht wurde, beinhaltet der Auftragswert auch den Wert dieser Option. Entrich-
tet der Auftraggeber für eine Maßnahme Umsatzsteuer an den Auftragnehmer, gilt der Brut-
topreis als Auftragswert. 
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(3) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird auf 
solche Schadensansprüche angerechnet, soweit diese auf derselben Pflichtverletzung beru-
hen. 
 
(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, aus diesem Vertrag resultierende Forderungen gegen 
Forderungen des Auftragnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, aufzurechnen. Im Falle 
der Aufrechnung wird der Auftragnehmer hiervon schriftlich benachrichtigt. 
 
 

§ 11 
Kündigungsrechte des Auftraggebers, „Scientology“-Klausel 

 
(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
durch den Auftragnehmer den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen. Als Kündigungsrechte gelten hierbei insbesondere 
 

 einer der in § 31 Abs. 1 UVgO i. V. m. § 123 Abs. 1 bis Abs. 4 GWB oder § 124 Abs. 
1 Nr. 1, Nr. 2 (3. und 4. Halbsatz), Nr. 3 bis Nr. 9 Buchstabe c) GWB genannten Tat-
bestände,  

 einer der in § 8 Nr. 1 und Nr. 2 VOL/B genannten Tatbestände,  
 eine schwerwiegende Verletzung einer Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner 

Bestandteile,  
 wenn vom Auftragnehmer die zur Maßnahmedurchführung erforderliche Trägerzulas-

sung nicht mit einem gültigen Zertifikat nachgewiesen werden kann, 
 ein schwerwiegender Verstoß gegen die jeweils geltenden Mindestentgelt-Regelun-

gen auf der Grundlage des AEntG und der Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen-
arbeitsbedingungenverordung (AusbDienstLArbbV) und alle weiteren aus dem AEntG 
und der AusbDienstLArbbV folgenden Pflichten eines Arbeitgebers zur Gewährung 
von Arbeitsbedingungen, 

 ein schwerwiegender Verstoß gegen die jeweils geltenden Mindestentgelt-Regelun-
gen auf der Grundlage der Vergabemindestentgeltverordnung (VergMindV), 

 
(2) Für den Fall, dass der Auftragnehmer trotz Mahnung seinen vertraglichen Pflichten inner-
halb angemessener Frist nicht nachkommt, kann der Auftraggeber ebenfalls mit sofortiger 
Wirkung kündigen.  
 
(3) Ändern sich die für die Maßnahme maßgeblichen gesetzlichen, haushalts- oder zuwen-
dungsrechtlichen Bestimmungen, kann der Auftraggeber mit einer Frist von sechs Wochen 
zu dem Inkrafttreten der (Rechts-) Änderung folgenden Quartalsende diesen Vertrag kündi-
gen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wegen Nichteinhaltung des Vertrages bzw. 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bleibt davon unberührt.  
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(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäf-
tigten noch gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die 
„Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten. Bei einem Verstoß ist der Auf-
traggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündi-
gen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt. 
 
 

§ 12 
Datenschutz  

 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz (§§ 67ff. SGB X) und die Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einzuhalten. Insbesondere darf der Auftragnehmer 
übermittelte oder erhobene Daten der Teilnehmer nur zur Erfüllung der in diesem Vertrag 
genannten Pflichten nutzen. Jede Verwendung dieser Daten zu anderen, insbesondere ge-
werblichen Zwecken ist unzulässig. Der Auftragnehmer sichert zu, die verarbeiteten und er-
hobenen Daten von seinem sonstigen Datenbestand zu trennen.  
 
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag sowie sämtliche ihm hierdurch zur 
Kenntnis gelangten internen Angelegenheiten, Unterlagen und Informationen sowie sonstige 
Betriebs- und Geschäftsangelegenheiten des Auftraggebers auch nach Beendigung dieses 
Vertrages vertraulich zu behandeln. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat ferner die mit der Ausführung beauftragten Personen gemäß  
Art. 32 Abs. 4 DSGVO auf die Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten, dies gilt auch für 
freie Mitarbeiter. Der Auftragnehmer ist nach Maßgabe der folgenden Absätze auch selbst 
zur Einhaltung der Regelungen des Art. 32 DSGVO verpflichtet. Die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen ist vom Auftragnehmer zu prüfen und zu kontrollieren.  
 
(4) Der Auftragnehmer übermittelt die für die Durchführung der Maßnahme erforderlichen 
(„integrationsrelevanten“) Daten an den Auftraggeber. Die Teilnehmer sind darüber zu infor-
mieren, dass für die Eingliederung oder die Gewährung von Leistungen notwendige Daten 
(z. B. Kontaktdaten, Anwesenheits-/Fehlzeiten, Verhalten und Leistung während der Maß-
nahme) im erforderlichen Umfang an den Auftraggeber weitergeleitet werden. Die Übermitt-
lung von zusätzlichen Daten bzw. Gesundheitsdaten und anderen Daten im Sinne der Art. 9, 
10 DSGVO („besondere Kategorien“, „sonstige personenbezogene Daten“) und die Übermitt-
lung von Teilnehmerdaten an Dritte bedürfen hingegen der vorherigen Einwilligung des Teil-
nehmers. Bei der Information der Teilnehmer hat der Auftragnehmer hinreichend deutlich 
zwischen verbindlichen Sozialdaten (und deren Übermittlung an den Auftraggeber) sowie 
zwischen sonstigen Daten des Teilnehmers zu differenzieren.  
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Sofern der Auftragnehmer eine freiwillige Einverständniserklärung vorlegt, ist der Teilnehmer 
darüber zu informieren, dass sich diese Freiwilligkeit lediglich auf sonstige personenbezo-
gene Daten bzw. die Übermittlung an Dritte bezieht und die Erhebung, Speicherung, Nut-
zung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung der erforderlichen Sozialdaten hingegen nicht 
vom Einverständnis der Teilnehmer abhängig ist und die Verpflichtung des Teilnehmers zur 
ordnungsgemäßen Teilnahme an der Maßnahme (§ 2 Abs. 1 SGB II) unberührt bleibt. Der 
Teilnehmer ist grundsätzlich auch im Falle der Nicht-Erteilung oder wegen des Widerrufs der 
freiwilligen Einwilligungserklärung in die Maßnahme aufzunehmen bzw. weiterhin im Rahmen 
der Maßnahme zu betreuen. Der Auftraggeber behält sich vor, zur Wahrung des Sozialda-
tenschutzes nähere Vorgaben zu machen bzw. ein Informations-/Hinweisblatt sowie das 
Muster einer Einwilligungserklärung zur Weitergabe an die Teilnehmer zu erstellen. Der Auf-
tragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorgaben des Auftraggebers bzgl. der Einho-
lung der Einwilligung der Teilnehmer (siehe Leistungsbeschreibung; unter Punkt B.2.3 
„Beschreibung der Leistung“). Den Teilnehmern ist auf Verlangen Einsicht in alle sie betref-
fenden Unterlagen zu gewähren. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Rechte 
der Teilnehmer auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung 
von Sozialdaten gewahrt werden.  
 
(5) Ferner sind die Teilnehmer darüber zu informieren, dass es ihnen bei der Durchführung 
von „Rollenspielen“ und vergleichbaren Gruppenübungen freigestellt ist, ihre „Echtdaten“ zu 
verwenden. Bei der Erhebung von persönlichen und berufsrelevanten „Echtdaten“ ist jeder 
Teilnehmer berechtigt, die Erhebung im Einzelgespräch mit dem Personal des Auftragneh-
mers (und nicht im Rahmen der Gruppe) zu verlangen.  
 
(6) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zum Schutze von personenbezogenen und Sozialdaten zu treffen (Art. 32  
Abs. 1 DSGVO). Hierzu zählen insbesondere folgende Maßnahmen und Vorkehrungen: 
 

 Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten und Sozialdaten ausschließlich im 
Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auftraggebers 
verarbeiten. Der Auftragnehmer hat personenbezogene Daten und Sozialdaten zu be-
richtigen, in der Verarbeitung einzuschränken oder zu löschen, wenn der Auftraggeber 
dies verlangt. 

 Der Auftragnehmer ergreift Maßnahmen, damit Unbefugten der Zutritt zu seinen Da-
tenverarbeitungsanlagen verwehrt ist. Entsprechende Räumlichkeiten sind im Regel-
fall abgeschlossen; die Vergabe von Schlüsseln wird fortlaufend dokumentiert und 
kontrolliert. 

 Der Auftragnehmer ergreift Maßnahmen, damit seine Datenverarbeitungssysteme ein-
schließlich der PC-Arbeitsplätze nicht von Unbefugten betreten oder genutzt werden 
können. Personenbezogene Daten und Sozialdaten sind vor unbefugten Zugriffen 
Dritter sowie vor Computerviren etc. zu schützen. 
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 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die zur Benutzung seiner Datenverarbeitungs-
systeme berechtigten Personen ausschließlich auf diejenigen Daten zugreifen kön-
nen, die ihrer jeweiligen sachlichen und fachlichen Zugriffsberechtigung unterliegen. 
Auf Daten von Teilnehmern und Beschäftigten des Auftraggebers dürfen nur die mit 
der Durchführung des vorliegenden Auftrags (Maßnahme) betraute Mitarbeiter des 
Auftragnehmers Zugriff haben. 

 Der Auftragnehmer sichert zu, dass in der Kommunikation mit dem Auftraggeber sowie 
mit Subunternehmern/Unterauftragnehmern personenbezogene Daten und Sozialda-
ten nur schriftlich oder mittels vom Auftraggeber freigegebenen Kommunikationswe-
gen übermittelt werden (vgl. hierzu insbesondere die Absätze 10 bis 12). 

 Der Auftragnehmer ist in der Lage, zu überprüfen, welcher seiner Mitarbeiter auf Daten 
von Teilnehmern oder Beschäftigten des Auftraggebers zugegriffen hat (Protokollie-
rung). 

 Auch bei der Beauftragung von Subunternehmern/Unterauftragnehmern ist der Auf-
tragnehmer jederzeit in der Lage, dem Auftraggeber nachzuweisen, welche Daten der 
Teilnehmer oder der Beschäftigten des Auftraggebers an den Subunternehmer/Unter-
auftragnehmern übermittelt worden sind. Der Auftragnehmer kontrolliert auch im Übri-
gen – unbeschadet seiner fortbestehenden vertraglichen Haftung gegenüber dem 
Auftraggeber – bei Subunternehmern/Unterauftragnehmern, ob der Schutz der ihm 
anvertrauten Daten der Teilnehmer und der Beschäftigten des Auftraggebers in glei-
cher Weise gewährleistet ist. 

 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich (innerhalb von 48 Stunden) 
über Datenschutzverstöße, die bei ihm selbst oder bei seinen Nachauftragneh-
mern/Subunternehmern eingetreten sind, zu informieren (Art. 33 DSGVO, § 83a  
SGB X). Datenschutzverstöße liegen auch vor, soweit personenbezogene Daten oder 
Sozialdaten unrechtmäßig übermittelt wurden oder auf sonstige Weise Dritten un-
rechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind (z. B. durch Diebstahl von Hardware, Verlust 
eines Datenträgers). 

 Soweit der Auftragnehmer die Voraussetzungen des § 38 BDSG erfüllt, ist ein betrieb-
licher Datenschutzbeauftragter zu bestellen; die Kontaktdaten sind dem Auftraggeber 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
(7) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber sowie Aufsichts- und Prüfbehörden des Auf-
traggebers das Recht ein, Auskünfte bei ihm einzuholen, während der Betriebs- und Ge-
schäftszeiten seine Grundstücke oder Geschäftsräume zu betreten und dort Besichtigungen 
und Prüfungen vorzunehmen und geschäftliche Unterlagen und Datenverarbeitungspro-
gramme einzusehen, soweit dies im Rahmen der Vereinbarung für die Überwachung des 
Datenschutzes erforderlich ist.  
 
(8) Zuwiderhandlungen berechtigen den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber hinsichtlich vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Datenschutzverstöße von allen Ansprüchen Dritter frei. 
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(9) Sofern keine haushalts- oder zuwendungsrechtlichen Vorgaben die zwingende längere 
Aufbewahrung von Sozialdaten der Teilnehmer oder sonstiger Daten zu Nachweiszwecken 
erfordern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die erhobenen und verarbeiteten Daten noch 
zwei Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Verwendung durch den Auftrag-
geber vorzuhalten, sie sodann jedoch aus seinen Systemen zu löschen. Die Löschung ist auf 
Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber auch insoweit hinsicht-
lich vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Datenschutzverstöße von allen Ansprüchen Dritter 
frei.  
 
(10) Ergänzend zu Absatz 6 gelten die in diesem Absatz und in den folgenden Absätzen 
enthaltenen Sonderregelungen: Die Nutzung der SAM-Web-Plattform (SAM) durch den Auf-
tragnehmer kann vom Auftraggeber auf einen oder mehrere Beschäftigte bzw. Subunterneh-
mer des Auftragnehmers bzw. auf die Erfassung bestimmter Daten beschränkt werden. Der 
einzelne Nutzer hat seine persönliche, zur ausschließlichen beruflichen Nutzung bestimmte 
geschäftliche E-Mail-Adresse anzugeben, die zwingend einem „Domain Part“ zugeordnet 
sein muss, der den Namen bzw. die Firma des Auftragnehmers erkennen lässt. Der Auftrag-
geber, der Web-Hoster und/oder von ihm beauftragte Dritte stellt das – neben der E-Mail-
Adresse – für den Zugang notwendige persönliche Passwort zur Verfügung. Das persönliche 
Passwort ist vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe des persönlichen Passwortes an an-
dere Beschäftigte oder Beauftragte des Auftragnehmers oder an Dritte ist untersagt. 
 
(11) Zugriffe auf und die Nutzung von SAM dürfen ausschließlich über die IT-Unterstützung 
erfolgen, die seitens des Auftraggebers bereitgestellt wird und ausschließlich betrieblichen 
Zwecken dient. Der Zugriff auf oder die Nutzung von SAM über eigene oder fremde private 
PCs, Smartphones, Tablet-Geräte o. ä., einschließlich des Zugriffs über eigene oder fremde 
Geräte im Rahmen einer „BYOD“-Organisation ist untersagt.  
 
(12) Die zur Verfügung gestellten Funktionalitäten und Inhalte von SAM dürfen nur zum Zwe-
cke der ordnungsgemäßen Durchführung der Abrechnung von Anwesenheits- bzw. Fehlzei-
ten sowie für den Kommunikations- und Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und 
persönlichem Ansprechpartner beim Auftraggeber (Jobcoach) eingesetzt werden. Die Über-
mittlung, Speicherung oder sonstige Verarbeitung sonstiger, insbesondere privater Daten un-
ter Nutzung von SAM ist untersagt. 
 
 

§ 13 
Rücktritt und Antikorruptionsklausel  

 
(1) Ausschlussgründe im Sinne von § 123 Abs. 1 bis Abs. 4 GWB berechtigen den Auftrag-
geber zum Rücktritt vom Vertrag.  
 
(2) Ferner besteht ein Rücktrittsgrund, wenn der Auftragnehmer vorsätzlich unzutreffende 
Erklärungen in Bezug auf das Vorliegen einer Trägerzulassung gemacht hat. 
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(3) Ein Rücktrittsgrund ist ferner die Abgabe von Angeboten, die auf wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB beruhen, die Beteiligung an unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von 
Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Ge-
winnbeteiligung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen. 
 
(4) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die dem Auftragge-
ber unmittelbar oder mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.  
 
 

§ 14 
Informationspflichten und Prüfrecht 

 
Der Auftraggeber sowie Aufsichts- und Prüfbehörden des Auftraggebers haben das Recht, 
den Maßnahmeablauf und das Einhalten des Vertrages durch unangemeldete Prüfungen zu 
überwachen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertretern des Auftraggebers sowie 
Aufsichts- und Prüfbehörden des Auftraggebers alle zur Qualitäts- und Güteprüfung erforder-
lichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen, unverzüglich Einsicht in alle die Maßnahme betref-
fenden Unterlagen zu gewähren und während der Geschäfts- bzw. Unterrichtszeiten den 
Zutritt zu Grundstücken, Geschäfts- bzw. Unterrichtsräumen uneingeschränkt zu gestatten.  

 
 

§ 15 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung des 
geschützten Logos und Namens des Auftraggebers sowie für Dritte bestimmte Informationen 
und Berichte rechtzeitig vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Verwendung des 
Logos oder des Namens des Auftraggebers zu werbe- oder öffentlichkeitswirksamen Zwe-
cken, auch in Broschüren, auf Internetseiten o. ä. bedarf stets der vorherigen Zustimmung 
des Auftraggebers. 
 
 

§ 16 
Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel  

 
(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Klausel bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit eines von den Parteien unterzeichneten Nachtrags.  
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(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig sein, so betrifft dies nicht den Vertrag als 
Ganzes, sondern nur die betreffende Bestimmung. In einem solchen Fall ist der Vertrag sei-
nem Sinn und Zweck entsprechend auszulegen, wobei maßgebend ist, was die Parteien ver-
einbart hätten, wenn ihnen die Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung bekannt gewesen 
wäre.  
 
 

§ 17 
Erfüllungsort und Gerichtsstand  

 
Erfüllungsort ist der vereinbarte Maßnahmeort. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus die-
sem Vertrag – soweit zulässig – befindet sich am Sitz des Auftraggebers. Es gilt deutsches 
Recht.  
 
 

2. Teil: Besondere Regelungen 
 
 

§ 18 
Zuweisung der Teilnehmer 

 
(1) Der Auftraggeber ruft während der Gesamtlaufzeit der Maßnahme durch Erteilung von 
Einzelaufträgen die vereinbarte Leistung ab und benennt Leistungsberechtigte nach dem 
SGB II als Teilnehmer der Maßnahme. Als Teilnehmer der Maßnahme gelten dabei aus-
schließlich Personen, die vom zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers (Jobcoach) 
in die reguläre Maßnahme eingebucht wurden. Die Abmeldung eines Teilnehmers kann 
durch den Auftraggeber jederzeit vorgenommen werden. Der Auftraggeber behält sich vor, 
im Verlauf der Maßnahme weitere Teilnehmer nachzusteuern bzw. frei gewordene Teilneh-
merplätze durch „neue“ Leistungsberechtigte als Teilnehmer nachzubesetzen. Weitere Teil-
nehmer, die frei gewordene Teilnehmerplätze besetzen, werden daher in der Folgezeit 
individuell zugewiesen. 
 
(2) Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass während des unter Punkt B.2.4 der 
Vergabeunterlagen genannten Zeitraums (Vertragszeitraum) nicht mehr als die 10 vorgese-
henen Teilnehmerplätze besetzt werden. Um dem Bedarf des Auftraggebers gerecht zu wer-
den, kann der Auftragnehmer monatlich einen zusätzlichen Leistungsumfang von bis zu 20% 
erbringen, geltend machen und abrechnen (entspricht gerundet maximal 2 zusätzlichen Teil-
nehmerplätzen pro Monat), sofern der insgesamt während des Vertragszeitraums vorgese-
hene Umfang nicht überschritten wird. 
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Vorsorglich weist der Auftraggeber darauf hin, dass eine Rahmenvereinbarung während des 
Vertragszeitraums abgeschlossen wird. Die Anzahl von durchschnittlich insgesamt 10 Teil-
nehmerplätzen darf nicht überschritten werden. Eine Erhöhung des Angebotspreises durch 
zusätzliche Teilnehmerplätze ist nicht zulässig. Hinsichtlich einer möglichen Nachbestellung 
oder Nachbeschaffung findet ausschließlich Punkt B.2.10 der Vergabeunterlagen Anwen-
dung („Gesonderte Vereinbarung über eine Nachbestellung“).  
 
(3) Sollte der zugesteuerte Teilnehmer nicht zu dem vereinbarten Termin erscheinen und 
nicht persönlich Kontakt zum Träger aufgenommen haben, setzt der Träger sich telefonisch 
mit dem Teilnehmer in Verbindung. Es werden die Gründe des Nichterscheinens erfragt bzw. 
auf die verpflichtende Teilnahme hingewiesen sowie ein neuer Termin vereinbart. SAM wird 
entsprechend bedient. 
 
(4) Sofern kein Teilnehmerplatz/keine Beratungskapazität zur Verfügung steht oder der Auf-
tragnehmer nicht erreichbar ist, bucht der zuständige Ansprechpartner des Auftraggebers 
(Jobcoach) die Person mit Hilfe von SAM unter einer gesonderten Übersicht „Warteliste“ ein. 
Die Person gilt noch nicht als Teilnehmer der Maßnahme und kann daher auch nicht vom 
Auftragnehmer abgerechnet werden. Wenn ein Platz frei ist bzw. freie Beratungskapazität 
vorhandenen ist, soll der Auftragnehmer diesen unverzüglich mit einer der zuvor genannten 
Personen nachbesetzen. Dazu lädt der Auftragnehmer die Person zur Maßnahme ein und 
informiert den zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers (Jobcoach) mit Hilfe der 
SAM-Kommunikation. Der zuständige Ansprechpartner des Auftraggebers (Jobcoach) bucht 
den Teilnehmer in die reguläre Maßnahme ein, so dass der Auftragnehmer die Person als 
Teilnehmer der Maßnahme abrechnen kann. 
 
(5) Die individuelle Maßnahmedauer pro Teilnehmer ist auf 1 Monat festgelegt. Eine tägliche 
Anwesenheitsdauer wird nicht konkret bestimmt. Die Teilnehmer sollen i.d.R. wöchentlich 9 
Zeitstunden in der Maßnahme anwesend sein.  Davon soll auf Gruppentermine eine Anwe-
senheit von 2x pro Woche à 3 Zeitstunden entfallen sowie auf Einzeltermine 2x pro Woche à 
1,5 Zeitstunden. Die Termine für Gruppenveranstaltungen können vom Auftragnehmer fest-
gelegt werden. Wegen derjenigen Teilnehmer, die ggf. einem Minijob nachgehen, soll es ein 
Vormittags- und ein Nachmittagsangebot geben. Im Fall dieser „Minijobber“ kann die wö-
chentliche Anwesenheitsdauer von den 9 Zeitstunden abweichen, da die „Minijobber“ ggf. nur 
einen der beiden Gruppentermine wahrnehmen können. Einzeltermine sind vom Auftragneh-
mer mit dem Teilnehmer individuell abzustimmen. Sofern es sich nicht um einen Erstkontakt 
(das erste Einzelgespräch) mit dem Teilnehmer handelt, sollen Einzelgesprächstermine nicht 
zu den Zeiten der Gruppentermine stattfinden, um die Teilnahme daran zu gewährleisten.  
Der Auftragnehmer hält seine Leistung für jeden Teilnehmer in einem Umfang von 9 Wochen-
stunden (Zeitstunden) vor. Ausreichende Pausenzeiten sind sicherzustellen. 
 
(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des Leistungsangebotes die vom Auftrag-
geber benannten Leistungsempfänger aufzunehmen, sofern nicht wichtige Gründe dem ent-
gegenstehen. 
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§ 19 
Berichtswesen 

 
(1) Der Auftragnehmer führt eine tagesaktuelle Dokumentation der (individuellen) Aktivitäten 
in der Maßnahme.  
 
(2) Der Auftragnehmer erstellt für jeden Teilnehmer am Ende der individuellen Teilnahme-
dauer einen teilnehmerbezogenen Abschlussbericht. Der Abschlussbericht ist spätestens 10 
Werktage nach Ende der individuellen Teilnahmedauer zu übermitteln. Die Berichte sind vom 
Auftragnehmer ausschließlich über die SAM-Kommunikation an den zuständigen Ansprech-
partner beim Auftraggeber (Jobcoach) zu versenden. 
 
Im Abschlussbericht sollen in erster Linie die gestellten Leitfragen (siehe Leistungsbeschrei-
bung; unter Punkt B.2.3 „Beschreibung der Leistung“) beantwortet werden. Darüber hinaus 
kann der Auftragnehmer weitere Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit dem Teilnehmer 
in den Bericht aufnehmen, sofern diese zur Zielerreichung und zu einem fundierten Clearing 
beitragen.  
 
Auch kann der Aufragnehmer fachliche Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Teilneh-
mern geben, wie eine weitere gezielte individuelle Unterstützung des Teilnehmers von Seiten 
des zuständigen Jobcoachs des Auftraggebers erfolgen kann. 
 
Hinsichtlich der besonderen personenbezogenen Daten ist der Auftragnehmer gehalten, sich 
zur Weitergabe an Dritte bzw. des Auftraggebers die Einwilligung des Teilnehmers schriftlich 
einzuholen. Nur die Daten, die vom Teilnehmer damit „freigegeben“ wurden, können Be-
standteil des teilnehmerbezogenen Berichts werden.  
 
Auf den Datenschutz (siehe § 12 dieses Vertrages und ergänzend in der Leistungsbeschrei-
bung unter Punkt B.2.3 „Beschreibung der Leistung“) wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
(3) Der Auftragnehmer hat zum 27.01.2020 und 01.06.2020, bei Ziehung der Option auch 
zum 18.01.2021 und 07.06.2021 einen maßnahmenbezogenen Bericht an den Auftraggeber 
(Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zu übermitteln.  
 
Darin sollen zu folgenden Punkten Aussagen getroffen werden: 
 

 statistische Angaben (Alter, Geschlecht, deutsche Sprachkenntnisse (ggf. Sprachni-
veau), schulische und berufliche Ausbildung, Familienstand); 

 allgemeine Erkenntnisse aus der Arbeit mit der Zielgruppe; 
 durchgeführte Aktivitäten, angesprochene Themen in den Gruppenveranstaltungen 

und die daraus gewonnenen Erkenntnisse z.B. zu dem zeitlichen Umfang, der Grup-
pengröße, der eingesetzten Methoden etc.; 
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 allgemeine Erkenntnisse aus der Durchführung der Einzelgespräche, z.B. ob zielfüh-
rendes Mittel, zeitlicher Umfang …etc. 

 Bewertung des konzeptionellen Ansatzes (Wie bewerten Sie das Konzept im Hinblick 
auf die Zielerreichung der Maßnahme? Gibt es Optimierungsbedarf?) 
 

(4) Die Maßnahmenberichte dürfen keine personenbezogenen Daten (Sozialdaten) der Teil-
nehmer enthalten, die Rückschluss auf den einzelnen Teilnehmer zulassen. Sofern Angaben 
zu Einzelfällen gemacht werden sollen, sind diese zu anonymisieren. 
 
(5) Die beim Auftraggeber vorliegenden Dokumente und Vorlagen sind vom Auftragnehmer 
zu verwenden und ggf. bei diesem anzufordern. Der Auftraggeber behält sich vor, zum Zweck 
des Berichtswesens Formulare zu entwickeln bzw. zu ändern. Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, diese Formulare zu verwenden. Nicht verwendete oder lückenhaft oder nicht vollständig 
ausgefüllte Formulare in diesem Sinne bzw. nicht oder mit wesentlicher Zeitverzögerung ein-
gereichte Berichte gelten als Pflichtverletzung des Auftragnehmers (vgl. §§ 10, 11 dieses 
Vertrages). 
 
(6) Für die Evaluation der Maßnahme behält sich der Auftraggeber vor, die Teilnehmer sowie 
den Auftragnehmer zu befragen. Hierzu werden u. a. Online-Fragebögen eingesetzt. Der 
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit erhält, den Teil-
nehmerfragebogen am Ende der individuellen Maßnahmenlaufzeit auszufüllen. Dazu ist sei-
tens des Auftragnehmers den Teilnehmern ein PC mit Internetzugang zur Verfügung zu 
stellen und den Teilnehmern bei Bedarf und auf Wunsch dabei zu assistieren. Die Teilnahme 
an der Befragung ist für die Teilnehmer freiwillig. Ferner hat der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber rechtzeitig zum Ablauf der Gesamtmaßnahme einen Fragebogen für Maßnahmenträ-
ger zu beantworten. Bei Maßnahmen mit einem längeren Vertragszeitraum kann die 
Befragung des Auftragnehmers auch mehrfach durchgeführt werden. 

 
 

§ 20 
Vergütung 

 
Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 
 

 Kostenpauschale und Fahrtkosten (§ 20a). 
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§ 20a 
Kostenpauschale und Fahrtkosten 

 
(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass insbesondere folgende Leistungen im Sinne 
einer Kostenpauschale abgegolten sind: 
 

 Personal- und Sachkosten des Auftragnehmers (Raummiete, Betriebskosten für die 
Räume usw.)  

 Aufwendungen für die Teilnahme an der Maßnahme (z. B. Fahrtkosten für die Teilneh-
mer von deren Wohnort zum Maßnahmenort). Als Kalkulationsgrundlage für die Fahrt-
kosten der Teilnehmer kann der Betrag angesetzt werden, der bei Benutzung des 
preisgünstigsten zweckmäßigen öffentlichen Verkehrsmittels anfällt; im Falle der Be-
nutzung eines PKW werden 0,20 Euro je Kilometer zurückgelegter Strecke ausgezahlt.  

 Falls die so ermittelten Kosten für die Benutzung eines PKW im Vergleich zu den bei 
Benutzung eines zumutbaren öffentlichen Verkehrsmittels anfallenden Fahrtkosten 
unangemessen hoch sind, dürfen nur die Kosten der Benutzung des preisgünstigsten 
zweckmäßigen öffentlichen Verkehrsmittels angesetzt werden.  

 Im Zusammenhang mit den Fahrtkosten ist zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber 
Teilnehmer aus allen Städten und Gemeinden des Kreises Offenbach zuweisen kann. 
Sollten im Einzelfall höhere, als auf dieser Kalkulationsgrundlage ermittelten, Fahrkos-
ten anfallen, obliegt die Entscheidung über die Angemessenheit und Notwendigkeit 
sowie die Erstattung der Kosten dem Auftraggeber. 

 Lehrgangskosten (einschließlich Lern- und Arbeitsmittel)  
 gesetzliche Unfallversicherung und Aufnahme in die betriebliche Haftpflichtversiche-

rung für die Teilnehmer 
 
(2) Der Auftragnehmer hat die oben skizzierten Fahrtkosten der Teilnehmer an die Teilneh-
mer der Maßnahme auszuzahlen. 
 
(3) Die Kosten einer „externen“ Kinderbetreuung sind nicht in die Kostenpauschale einzukal-
kulieren. Es handelt sich um einen individuellen Anspruch des Teilnehmers gegen den Auf-
traggeber. Kinderbetreuungskosten können nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Auftraggeber zusätzlich bis maximal zur Höhe von 130,00 Euro monatlich je Kind übernom-
men werden. Ist der Teilnehmer durch die Maßnahmenteilnahme nicht durchgehend zeitlich 
gebunden, sind die Tage, für die Kinderbetreuungskosten anfallen, mit 1/30 zu berechnen. 
Die Kinderbetreuungskosten sollen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber vom Auftrag-
nehmer ausgezahlt und mit dem Auftraggeber abgerechnet werden. 
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§ 21 
Abrechnung 

 
(1) Es ist eine Kostenpauschale pro Teilnehmertag vereinbart worden. Die Abrechnung wird 
nach Maßgabe des § 6 monatsweise durchgeführt (1 Monat = maximal 30 Kalendertage = 
maximal 30 Teilnehmertage). 
 
(2) Eine Unterbrechung der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer über die gesetzli-
chen Feiertage hinaus ist ausschließlich vom 23.12.2019 bis 24.12.2019, am 27.12.2019 und 
vom 30.12.2019 bis 31.12.2019 zulässig. Im Falle einer optionalen Verlängerung ist darüber 
hinaus die Unterbrechung der Leistungserbringung am 24.12.2020 und vom 28.12.2020 bis 
31.12.2020 zulässig. Gewährt der Auftragnehmer den Teilnehmern diese vorgenannten un-
terrichtsfreien Tage zusätzlich (über die gesetzlichen Feiertage hinaus), dürfen diese Tage 
dem Auftraggeber nicht in Rechnung gestellt werden, da keine Leistung vorgehalten wird. 
 
(3) Die Abrechnung der abgerufenen Leistungen wird vom Auftragnehmer teilnehmerbezo-
gen vorgenommen. Der Auftragnehmer rechnet alle Teilnehmertage eines Teilnehmers vom 
bestimmungsgemäßen Beginn der Maßnahme (erster vorgesehener Tag der Teilnahme laut 
Zuweisung) bis zum bestimmungsgemäßen Ende (letzter vorgesehener Tag der Teilnahme 
laut Zuweisung) bzw. bis zur Abmeldung ab. Als Teilnehmer der Maßnahme gelten dabei 
ausschließlich Personen, die vom zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers 
(Jobcoach) in die reguläre Maßnahme eingebucht wurden. Personen, die vom zuständigen 
Ansprechpartner des Auftraggebers (Jobcoach) zwar in SAM unter einer gesonderten Über-
sicht „Warteliste“ eingebucht wurden, für die jedoch keine freien Plätze zur Verfügung stehen, 
gelten nicht als Teilnehmer der Maßnahme und dürfen folglich nicht vom Auftragnehmer in 
Rechnung gestellt werden. 
 
(4) Grundlage der Abrechnung ist die vom Auftragnehmer auf der SAM-Web-Plattform (SAM) 
zu führende Anwesenheitsliste, auf der alle zugewiesenen Teilnehmer benannt und deren 
Status (Anwesenheit, unentschuldigtes und entschuldigtes Fehlen, Krankheit) von den legiti-
mierten Mitarbeitern beim Auftragnehmer tagesaktuell einzutragen sind. Der Rechnung ist 
die über SAM zu generierende Anwesenheitsliste in Kopie als Anlage beizufügen. 
 
(5) Es wird zunächst unterstellt, dass die vorgesehenen 10 Teilnehmerplätze während des 
Vertragszeitraums „durchgängig“ durch die zugewiesenen Teilnehmer besetzt werden und 
frei gewordene Teilnehmerplätze umgehend „neu“ besetzt werden. Der Auftraggeber weist 
aber darauf hin, dass es im Einzelfall jedoch zu einer Unterbesetzung der Maßnahme kom-
men kann. Es ist zu unterstellen, dass für die Vertragslaufzeit eine Besetzungs- bzw. Auslas-
tungsquote von mindestens 80% als Risikoverteilung hinsichtlich der Auslastung der 
Maßnahme vereinbart wird. Daher wird eine Mindestauslastung auf der Grundlage von ins-
gesamt 2880 Teilnehmertagen zu Grunde gelegt (10 Teilnehmerplätze x 30 Teilnehmertage 
pro Monat x 12 Monate Gesamtlaufzeit x Auslastungsquote von 80%). Im Falle einer Unter-
belegung ist der Auftragnehmer berechtigt, insgesamt 2.880 Teilnehmertage über die Ge-
samtlaufzeit der Maßnahme in Rechnung zu stellen.  
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Falls die Leistungen während der Vertragslaufzeit nur anteilig erbracht werden – also auch 
bei unterrichtsfreien Tagen über die gesetzlichen Feiertage hinaus – erfolgt eine entspre-
chende anteilige Ermittlung der Mindestauslastung. Auf Punkt B.2.4 der Vergabeunterlagen 
wird verwiesen. 
 
 

§ 22 
Optionsregelung 

 
(1) Der Vertrag verlängert sich einmalig um den Zeitraum vom 16.09.2020 bis zum 
14.09.2021 (Optionszeitraum/Verlängerungszeitraum), wenn der Auftraggeber die Verlänge-
rung spätestens zum 03.08.2020 gegenüber dem Auftragnehmer erklärt. Der Auftraggeber 
ist berechtigt, eine solche Option wahrzunehmen. Ein rechtlicher Anspruch des Auftragneh-
mers gegen den Auftraggeber auf Verlängerung besteht jedoch nicht.  
 
(2) Im Falle der Wahrnehmung der Option ist der Auftraggeber berechtigt, den Leistungsum-
fang von 10 Teilnehmerplätzen um bis zu 30% zu erhöhen oder um bis zu 30% abzusenken. 
Dies entspricht einem Korridor zwischen 7 und 13 Teilnehmerplätzen. Der Auftraggeber ist 
berechtigt, für den Optionszeitraum eine veränderte Anzahl an Teilnehmerplätzen innerhalb 
dieses Korridors festzulegen. Die Regelungen über die Mindestauslastung gelten während 
des Optionszeitraums mit der Maßgabe, dass die zugesicherte „Mindestabnahme“ von 80% 
auf der Grundlage der veränderten Anzahl an Teilnehmerplätzen ermittelt und herangezogen 
wird. Der Auftragnehmer hat eine entsprechende Anpassung seines Personaleinsatzes vor-
zunehmen, also insbesondere bei einer Erhöhung des Leistungsumfangs zusätzliches Per-
sonal anhand der Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung bzw. aus dem Konzept 
vorzuhalten.  
 
(3) Im Falle der Wahrnehmung der Option hat der Auftragnehmer während des Optionszeit-
raums im Übrigen grundsätzlich die gleichen Leistungen zu erbringen (insbesondere den glei-
chen Leistungsgegenstand entsprechend der Leistungsbeschreibung und nach Maßgabe der 
konzeptionellen Ausführungen) sowie die gleichen Obliegenheiten und Pflichten zu erfüllen. 
 
 

3. Teil:  Schlussbestimmungen 
 
Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeweils eine Ausfertigung ist für den Auftraggeber 
und den Auftragnehmer bestimmt.  
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(Ort, Datum)     (Ort, Datum) 
 
 
 
 
(Auftraggeber)    (Auftragnehmer) 
 

 

 

 


